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Ich hatte am gJ Abend eine Unterredung mit Niinisterpräsident 

Wuisling. Quisling vertrat entschieden den Standpunkt, dass, so

lange w~r auf freiwilliger Basis versuchen, . Norvveger zum Kampf gegen 

den Bols'6hewismus zu gewinnen der Werbeerfolg auf die Angehörigen 

der l~ beschränkt bleibt. Der Nonveger sei absolut gesetzestreu, 

begrüsse ein scharfes Anfassen, verlange aber als Gegenleistung eine 

gerechte Behandlung. 
N~ch Quislings Meinung wUrde die Verkündung der allgemeinen Wehr-

pflicht auf keinen besonderen Widerstand innerhalb der nor~egischen 
Bevölkerung stossen. Nach seiner theinung wäre aus den wehrpflichtige 

Jahrgängen zwischen dem 21. und 32. Lebensjahr die Gestellung eines 

Kontingentes von 60.000 Männern möglich. Die Stärke des· Geburten

jahrganges liegt zwischen 19 und 23.000 Mann. Bei Errechnung der 

Zahl 60.000 sind die aus der Industrie, der Wirtschaft und dem Staat 

unabkömmlichen bereits berücksichtigt • 
. Ich habe.r.auf die Möglichkeit hingewiesen, dass bei Verkündung der 

Wehrpf.licht .. :gemäss dem ·norwegischen Grundg~setz _.doch sicherlich 
" eine grosseAbwander1.lD.g· nach Schweden zubeflirchtensei.Quisling . . . . ...... 

~;:':·::J.Verne,inte ~',dies., ,Er vertrat den Standpunkt, dass die Zahl der nach 

, ", ')'~Ü't;~_?8~t1_~!t:~a~~~f1~~~~~.~"~ ~; '{.~~~:~~ ~:~~~~,.;z~,:d,.?lll ~;~~~_~ ~e,l~e.~d~~:~ ~~~rn 
;'::',> s~ehr<ge.r..ingse,in ,~rd.e .}??:,s,Il:0rwegischE3 ~rundgesetz sie~t 'in,' den 
"",,11 _"/' ";<\.t,"' .... : •. .t,,<.'.,,~r1..:.;. ','",.:',:'-,:' ;':.;'.l ,.1.",;:."' .. "".:\,.' :-.r'~';!.~ ";::'.".::, ,e: "''','':. "" ":"Q "'.'"" ",v.(,":' , '">,, .. t,25 und 109, auf die Quisling in seinem AufrUf vOm 16'. Mäiz1943 
• '." , ...... L ,. "~ .. • 
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Bezug nimmt,den Aufruf habe ich Ihnen, Reichsführer, mit Kurierpost 

zugehen lassen, vor: 

"Der König "hat den höchsten Befehl über die Land- und Seemacht des 

Reiches. Sie darf nicht vermehrt oder vermindert werden ohne Geneh

migung des Stortings. Ebensowenig darf die KTiegsmacht einem anderE 

Lande zur Dienstleistung überlassen werden. 

Jeder Bürger des Staates ist im allgemeinen in gleicher Weise ver

pflichtet, in einer gewissen Zeit sein Vaterland zu schützen ohne 

Rücksicht auf lIeburt und Vermögen. 11 

In einem Passus des Vfehrpflichtgesetzes heisst es, dass der Einsatz 

der "Linie" ( 21 - 32jährige) auch ausserhalb der Landesgre:q.zen dann 

möglich ist, wenn es das Landesinteresse erfordert. Diesen Passus 

zieht Quisling als den der derzeitigen Situation entsprechend ,an. 

Diese Auffassung hat sich bei Quisling und seiner Um0ebul1g derart 

festgesetzt, dass es zur Zeit den Eindruck erweckt, dass alle un~ ~e 

Versuche, ]\tIänner auf freiwilliger Basis zu bekommen, Experim"~nte 

ohne positiven Erfolg b+eiben. In seiner Stellungnahme zu dieser 

Frage sagt Quisling, dass der Begriff "Frei,vlilligkeit" für den Nor

weger nie die Bedeutung haben könne wie dies für den deutschen Men

schen der Fall ist. 

Quisling macht uns den Vorwurf, dass vvir zwar FreivIi lli~:;e von" ihm 

fordern, ihm aber nicht die Möglichkeit einräumen, ein nennenswertes 

Kontingent aus dem norwegischen Volk für den Einsatz bereitzustellen. 

Diese Auffassung ist in letzter Zeit sehr stark kolportiert worden, 

sie vvurde u.a. auch dem Reichskommissar vorgetragen. Ich habe deo 

Eindruck, dass der Reichskommis sar auch nur den leisesten Versuch 

einer solchen Rekrutierung strikte able1L~t, wenn sie von ihm aus-

" gehen soll. 

In einem Punkt muss ich dem Ministerpräsidenten Recht geben, das~ 

die norwegischen Kreise, die sich freiwillig für den Kampf gegen 

den Bolschewismus einzusetzen bereit sind, eines Tages restlos er

schöpft sein werden. 

Quisling bat, ihm gerade indieser Frage freie Hand zu lassen uil~ 
·:f.~~~1~·~:~::: ) 

ihn zu autorisieren, eine Rekrutierung nach dem Wehrgesetz vorz"u~ 

nehmen. i 
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Falkenhorst,der dieser Unterhaltung beiwohnte, stellte sich zu 

diesen Fragen sehr interessiert und warf ein, dass er sich mit die

ser Frage auch beschäftigen, sie durchdenken und dem O~7 berichten 

wolle. 

Wenn nicht grundsätzliche völkerrechtliche Bedenken gegen ein~ solche~ 

Massnahme bestehen bzw. diese Bedenken von uns nicht weiter gehegt 

werden, bleibt bei Berücksichtigung der Tatsache, dass das alte 

norwegische Grundgesetz die Verwendung norwegischer Wehrpflichtiger 

auch ausserhalb der Landesgrenzen vorsieht, wenn es die 1nterassen 

des norwegischen Volkes erfordern und des Umstandes, dass am 5.1I.42 

die gesetzgebende Ge'.tvalt, die bis zum 9.April 1940 in Händen des 

Königs und des Stortings lag, mit Zustimtnung des obersten Gerichts

hofes auf den Ministerpräsidenten übertragen vmrde und die alten Ge

setze übernommen und Gesetzeskraft behielten, es unerklärlich, warum 

wir nicht auf ein solches Angebot eingehen. 

Eine Voraussetzung muss jedoch geschaffen werden, dass die Frage 

vom Führer entschieden wird und der Reichskommissar für die besetzten 

norwegischen Gebiete dementsprechende ~Jeisungen erhält. 

Quisling vertritt den Standpunkt, die neue norwegische Regierung mit 

ihm an der Spitze sei zu weitestgehende!!! Einsatz des norwegischen 

Volkes im Kampf gegen den Bolschewismus bereit. Das Volk sei dem

zufolge nicht zu befragen, ob es diesen Einsatz freiwillig leisten 

~olle, sondern es sei durch das bestehende Gesetz dazu verpflichtet. 

Ich weiss Reichsführer, dass ich mich mit diesem meinem Schritt im 

Widerspruch zum Reichskommissar befinde, lasse mich dabei aber vor

dringlich von der Erkenntnis leiten, dass heute mehr"dernje der an del 

Fronten erkämpfte Erfolg ausschlaggebend ist. 

Ich darf noch bemerken, dass bei Erörterung dieser Frage von einem 

Vorfrieden zwischen Norwegen und Deutschland nicht die Rede gewesen 

ist. 
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